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(Stand:Mai 2009)

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Auszubildende, liebe Studierende,

während Ihrer Schul- bzw. Ausbildungszeit am Berufskolleg Deutzer Freiheit möchten wir - ein Lehrer-Team von ca. 90 Personen, die Schulsekretärinnen und der Schulhausmeister - Ihnen viel Erfolg wün-schen. Wir hoffen auf eine gute Zusammenarbeit: wir möchten Sie auf Ihrem Weg zu einem guten Abschluss bei uns unterstützen und Ihren Start in das Berufsleben bzw. Ihr Weiterkommen erleichtern. 

Nun sind Sie nicht allein am Berufskolleg Deutzer Freiheit: Hier arbeiten insgesamt mehr als 1900 Schülerinnen und Schüler – davon ca. 1200 Berufsschüler/innen (Industriekaufleute, Kaufleute für Bürokommunikation und Eisenbahner im Betriebsdienst), ca. 600 Schüler/innen der Berufsfachschule (Handels- und Höhere Handelsschule einschließlich einer speziellen Internationalen Förderklasse); 
dazu kommen ca. 200 studierende Kaufleute, die im Abendstudium an unserer Fachschule für Wirtschaft ihren Abschluss zum / zur staatlich geprüften Betriebswirt/in anstreben. 

Organisation des BK Deutzer Freiheit
Schulleiter und
Stellv. Schulleiter
Herr Dr. Schneider

Frau Schulze

Erweiterte Schulleitung

Frau Groll, 

Frau Hartenstein,

 Herr Hoffmann, Frau Schmitz,  

Herr Terkhorn, 

Frau Weber-Elbern,
1900 Schüler/innen
(in ca. 80 Klassen)
spezialisiert nach

Bildungsgang/ Beruf

90 Lehrer/innen 

spezialisiert nach

Fach/ Bildungsgang
Sekretariat
Frau Blöming
Frau Raeder

Hausmeister

Herr Kreiling
Reinigungskräfte

SV-Lehrer

Frau Greiser,

Frau Winterscheid
Herr Özgen
Beratungslehrer/in

Frau Böker Frau Deprem,, Herr Micka,
Frau Ullmann

Suchtbeauftragte

Frau Tendyck
Herr Wübbeling
      Schulformen/Bildungsgänge

Berufsweiterbildung

Fachschule f. Wirtschaft 

(ca. 200 Studierende)
Betriebswirt/in mit Schwerpunkt

( Wirtschaftsinformatik oder

( Rechnungswesen/Controlling
Berufsausbildung

Berufsschule 

(ca. 1100 Auszubildende)

( Industrie
( Bürokommunikation
( Eisenbahner i. Betriebsd.
Berufsvorbereitung

Berufsfachschule 

(ca. 600 Schüler/innen)
( Kaufm. Assistent

( Höhere Handelsschule
( Handelsschule und 

( Internat. Förderklasse
Bei dieser großen Zahl von Beteiligten (ca. 85 Klassen) mit jeweils unterschiedlichen Auffassungen wird klar, dass bestimmte Wege zur Lösung von Problemen und Regeln vorgegeben werden müssen, damit alle in guter Atmosphäre und erfolgreich miteinander arbeiten können. 

( Probleme, z.B. zwischen Schülern und Lehrern, sollten über Gespräche zuerst mit dem/der Fach-lehrer/in, Klassenlehrer/in, Bildungsgangleiter/in gelöst werden. Ein Beratungslehrerteam kümmert sich außerdem genau wie auch die SV-Verbindungslehrer und die Beauftragten für Suchtprobleme an der Schule um schwierige Einzelprobleme. 

( Klare Regeln durch eine Schulordnung helfen, gegenseitige Rücksichtnahme einzufordern und sich im Berufskolleg Deutzer Freiheit schnell zurecht zu finden. Sie dienen so Ihrer erfolgreichen Arbeit bei uns, der Förderung Ihrer Sozialkompetenz und der Erleichterung Ihrer beruflichen Karriere.

Sie sind also mitverantwortlich für Ihren Weg, für die Lernumgebung und Ihr Wohlbefinden 
bei uns: persönlicher Einsatz, Rücksichtsnahme, Sauberkeit, Verantwortung für sich selbst und andere sind Sozialkompetenzen, die bei uns und im beruflichen Leben geschätzt werden.

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Auszubildende, liebe Studierende,


       (Stand: 07.10.2010)
das Schulgesetz des Landes bestimmt grundsätzlich unseren Schulablauf. Da aber nicht in allen Zubringer-schulen die gleichen internen Regeln gelten, sollten Sie wissen, was wir von Ihnen bei uns erwarten.

	Thema
	Regel
	Begründung
	Konsequenzen bei
Regelverletzungen

	Teilnahme und Mitarbeit im Unterricht
	( Regelmäßiges und pünktliches Erscheinen im Unterricht

( Aktive Mitarbeit; Vor- und Nach-arbeit des Unterrichts einschl. der Hausaufgaben

( Mitbringen von Schulbüchern und Unterrichtsmaterial 
	( Lernerfolg nur bei aktiver Mitarbeit: körperliche Anwesenheit reicht nicht

( Ohne Material keine vernünftige Mitarbeit möglich
	( Entsprechende Note in „sonstige Mitarbeit“

( Nacharbeit unter Aufsicht

( Ordnungsmaßnahme

	Unterrichtsver-säumnis: Information der Schule bzw. von Klassenlehrer/ 

Klassenlehrerin
	( Bei Krankheit/Versäumnis sofortige Nachricht an die Schule, spätestens am 2. versäumten Unterrichtstag 

( Bei Rückkehr in die Schule schriftliche Begründung mitbringen

( Bei längerer Krankheit spätestens nach 2 Wochen schriftliche Information an Schule notwendig

( Schriftliche Begründung für Schul-versäumnis wird nur innerhalb von 7 Tagen nach Schulrückkehr akzeptiert

( Bei begründetem Zweifel an Krank-heit kann nach Attest bzw. Gutachten des Schul-/Amtsarztes gefragt werden

( Bei Berufsschülern die schriftliche Begründung für Fehlen bitte vom Ausbildungsbetrieb abzeichnen lassen
	( Information von Schule/ Klassenlehrer/in wichtig: Fürsorgepflicht

( Informationspflicht liegt allein bei der Schülerin/ dem Schüler
	( Unentschuldigtes Fehlen wird auf dem Zeugnis vermerkt

( Bei Häufung von unentschuldigten Fehlstunden sind Ordnungsmaß-nahmen bis zur Entlassung von der Schule möglich.

	Versäumnis einer angekündigten Klassenarbeit
	( Lehrer/in kann Klassenarbeit am nächsten Tag, spätestens in der nächsten Unterrichtsstunde nach-schreiben lassen; späteres Nach-schreiben nur nach Absprache 

( Lehrer/in kann Nachschreiben der Klassenarbeit auch verweigern, d.h. es gibt kein Recht auf Nachschreiben

( Nachschreiben i.d.R. nur mit ärztli-chem Attest bei Krankheit möglich.
	( Rücksichtnahme auf die Schüler, die zur angekün-digten Zeit die Klassen-arbeit schreiben und we-niger Vorbereitungszeit als Nachschreiber haben. Durch Verschiebung der Klassenarbeit wird die Chancengleichheit aller Schüler/ innen verletzt.
	( Note ungenügend, falls keine Krankheit oder schwerwiegen-der anderer nach-weisbarer Grund vorliegt

	Verspätung von Schülerinnen und

Schülern

(auch nach Pausen)
	( Verspätete/r Schüler/in bittet am Unterrichtsende um Eintrag als Verspätung in Klassenbuch, da sonst Verspätung als Fehlen vermerkt ist

( Eine Verspätung wird ab 20 Minuten (nach Pausen ab 10 Minuten) wie Fehlen einer ganzen U-Stunde betrachtet. Die Lehrerin/ Der Lehrer bewertet die Verspätungsgründe (unentschuldigt oder entschuldigt).
	( Verspätungen führen zu Unterrichtsstörungen und Lücken im Lernstoff
	( Nacharbeit der Unterrichtsstunde in der Schule an einem Nachmittag

( Eintrag auf Zeugnis


 Wir erwarten partnerschaftlichen Umgang sowie gegenseitigen Respekt und Beachtung der 
 Persönlichkeitsrechte aller am Schulleben Beteiligten, ob Schüler, Lehrer oder Schulmitarbeiter. 
 Maßstab für das Verhalten aller Schulmitglieder ist u. a. die Erwartung der (Ausbildungs-) Betriebe 
 an kaufmännische Angestellte. Deshalb die folgenden, meist selbstverständlichen Schulregeln.
	Thema
	Regel
	Begründung
	Konsequenzen bei
Regelverletzungen 

	Vorzeitiges Verlassen des Unterrichts;

Toilettengang während des Unterrichts
	( Information von Lehrer/in der folgenden Stunde durch Schüler/in; sonst unentschuldigtes Fehlen

( Toilettengang während des Unterrichts i.d.R. nicht erlaubt
	( Eindruck von unberechtig-tem Fehlen bei Lehrerin/ Lehrer ist zu vermeiden

( Unterrichtsstörung

( Aufsichtspflicht
	( Eintrag ins Klassen-buch wegen unent-schuldigten Fehlens

( Gezieltes Fehlen/ Verspätung in ein-zelnen Stunden führt zum U-Ausschluss.

	Beurlaubung
	( Beurlaubung ist i.d.R. nur bei schriftlichem Antrag 2 Wochen vor dem Termin möglich; ein nachträg-licher Antrag wird nicht akzeptiert.

( Bei Berufsschülern Antrag vom Betrieb unterschreiben lassen

( Beurlaubung möglich durch 
( Klassenlehrer/in bis zu 2 Tagen 
    im Vierteljahr (Ausnahme: Test)
( Schulleiter bei mehr als 2 Tagen 
( Vor und im Anschluss an Ferien keine Beurlaubung; über Ausnah-men in nachweislich dringenden Fällen entscheidet Schulleiter
	( Schutz des regulären Unterrichts steht im Mittelpunkt

( Bei betrieblichem Vorstel-lungsgespräch/ Test kann Klassenlehrer/in mehr als 2 Tage beurlauben.

( Flüge usw. vor und im Anschluss an die Ferien ins Ausland gelten als unentschuldigtes Fehlen

( Regulärer Unterricht vor und nach Ferien wäre sonst evtl. nicht mehr möglich
	( Unentschuldigtes Fehlen kann zum Ausschluss aus der Schule führen

( Entsprechender Vermerk auf dem Zeugnis wegen unerlaubten Fehlens

	Pausen und Pausenaufenthalt
	( Wird der Raum von allen Schülerinnen und Schülern verlassen, dann bitte: Fenster schließen und Türe abschließen
( Wird der Raum offen gelassen, so dürfen keinerlei Wertgegenstände zurück gelassen werden (Schließfächer können über die SV angemietet werden.).

( Computer-Räume müssen verlassen und abgeschlossen werden.

( Aufenthalt nicht erlaubt

( vor Schul-Eingängen/ Ausgängen

( vor den Verwaltungsbüros

( auf dem Parkplatz

( auf d. Eumeniusstraße (Höhe der Schule) gegenüber d. Wohnhäusern
	( Diebstahl-Vermeidung 

( Fluchtwege

( Behinderung der Arbeit 

   in der Verwaltung

( Verschmutzung der Fläche

( Belästigung der Anwohner 

( Verschmutzung der Umgebung
	( Säuberung der Schulumgebung

	Sauberkeit in den  Schulgebäuden

(bes. d. Toiletten),

auf beiden Schulhöfen und im Klassenraum durch Schüler-Mithilfe 
	( Müll gehört in Behälter, nicht auf Boden (Klassenraum, Gebäude, Toilette, Schulgelände, Eingänge, Nachbargrundstücke)

( grobe Sauberhaltung des Klassenraums durch Klasse

( Hofdienst aller Klassen im wöchentlichen Wechsel

( Nach Unterricht in jeder Stunde (falls Klasse den Raum verlässt):
( Fenster schließen
( Tafel putzen (lassen)
( Außenjalousie hochfahren

( Nach Unterricht in letzter Stunde: 
( wie oben Fenster, Tafel, Jalousie
( Raum grob reinigen
( Licht ausschalten
  Aufgabe von Fachlehrer/in:
( Klassenbuch mitnehmen
( Raum abschließen
	( Umweltschutz

( Unterstützung des Schul-hausmeisters und der Reinigungskräfte

( Sauberkeit fördert das Wohlbefinden aller.

( Erhaltung der Schulein-richtung heißt auch mehr Geld für Schülerwünsche.
Wir sind gemeinsam ver- antwortlich für die Sauberkeit unserer Schule.
	( Aufforderung zur Entfernung des Mülls

( Bei groben und mehrfachen Ver-stößen folgt evtl.

( Klassenkonferenz 

( Säuberungsaktion, 
  z.B. zusätzlicher 
  Hofdienst

	Aufsicht
	  Aufsicht der Lehrer/innen gemäß Aufsichtsplan
	( Aufsicht schafft mehr Sau-berkeit u.a. auf Toiletten
	( Rücksprache mit Schulleitung

	Schülerbeitrag
	1 € pro Jahr und Schüler für SV 
	Unterstützung d. SV-Arbeit
	Isolierung/Unfairness



	Thema
	Regel
	Begründung
	Konsequenzen bei
Regelverletzungen 

	Nutzung / Beschä-digung von Unter-richtsmitteln und Schulausstattung
(Computer, Geräte, Zubehör, Bücher, Schulmöbel, U-Räu-me, Schüler-Cafe, Gebäude)
	( Nutzung der Computer in Fach- u. Klassenräumen nur nach Abspra-che mit Lehrer/Beauftragten; keine Experimente mit PC-Vernetzung!

( Änderungen am Betriebssystem sind strikt verboten.

( Tastaturen, C-Mäuse, Software, Möbel, Räume u.a. sind pfleglich zu behandeln.

( Schmierereien an Wänden und 
U-Mitteln sind untersagt.
	( Computer sind heute wich-tige Unterrichtsmittel.

( Zerstörung/ Entfernung von U-Mitteln bedeutet neben Kosten auch Lern-erfolgsminderung sowie unnötige Arbeit/Ärger für Schüler und Lehrer

( Schmierereien (Tische, Wände u.ä.) stören das Wohlbefinden der anderen.
	( Wiederherstellung, Säuberung bzw. Kostenerstattung bei zerstörten oder beschmierten Gegenständen

( Klassenkonferenz bei bewusster Beschädigung/ Schmiererei

	Handys/ Musikgeräte/

(Auto-) Radios
	( Im Unterricht/ Bei Klassenarbeiten sind diese Geräte immer ausge-schaltet in der Schultasche aufzu-bewahren. Jede Handy-Nutzung im Unterricht ist strikt verboten.
( Bei Prüfungen ist auch die Mitnahme von Handys nicht erlaubt

( Laute Musik im Gebäude, auf dem Hof und (auch im Auto) vor der Schule ist nicht erlaubt.
	( Handy-Klingeln und Musik stört die Konzen-tration aller auf den Unterricht

( Vorbeugung von Täuschungsversuchen

( Große Lärmbelästigung für Schüler, Lehrer und Schulverwaltung.
	( Einzug des Geräts durch Lehrer/in, Ab-gabe im Büro, evtl. Klassenkonferenz

( Bei Klassenarbeiten gilt Handy-Nutzung, bei Prüfungen selbst Handy-Mitnahme als Täuschungsver-such nach APO-BK, § 20.

	Essen und

Kaugummi-Kauen im Klassenraum

(strengere Regeln für Fachräume!)

Spucken im Haus 
	( Essen und Kaugummi-Kauen im Unterricht ist nicht erlaubt. Offene Getränke sind in DV-Räumen ver-boten, im Unterricht zu vermeiden.

( Spucken im Haus und auf dem Schulgelände ist untersagt.
	( Unnötige, oft ungewollte, Verschmutzung zu Lasten der Reinigungskräfte.

( Respektlose Missachtung der Mitschüler, Lehrer u. Schulmitarbeiter 
	( Eintrag ins Klassenbuch

( Bei wiederholter Missachtung kann Klassenkonferenz einberufen werden

	Rauchen
	( Rauchen ist grundsätzlich auf dem gesamten Schulgelände verboten;
( Kippen immer - vor Betreten des Schulgrundstücks - im Aschenbecher ausdrücken; nie einfach fallen lassen!
	( neues Schulgesetz sowie Nichtraucherschutzgesetz
( Sauberes Schulgelände hebt Wohlbefinden

( Rücksicht auf Nichtraucher
	( Evtl. Klassenkonfe-renz bei Rauchen auf dem Schulgelände

	Alkohol, Drogen,
	( Mitnahme u. Gebrauch von Drogen/ Alkohol ist verboten.

( Ausnahme: leichte Alkoholge-tränke bei offiziellen Schulfesten (nicht einzelne Klassenfeier!)
	( Suchtgefahr, Gefährdung anderer; Fürsorgepflicht gegenüber allen Schülern

( Mangelnde Konzentration im Unterricht 
	( Klassenkonferenz; evtl. Schulentlas-sung

	Waffen 

(wie Messer, Pistolen, auch Laserpointer!)
	( Mitbringen von Waffen ist absolut verboten, auch wenn sie unbenutzt in der Schultasche bleiben!
	( Gefährdung u. Bedrohung der Mitschüler und Lehrer-schaft sowie Störung der Lernatmosphäre
	( Klassenkonferenz

( Waffeneinzug

( Polizei-Information

( Schulentlassung

	Diebstahlschutz
	( Keine wertvollen Gegenstände wie Schmuck u. Handys oder viel Geld mitbringen: kein Ersatz!
	( Ziel: Selbstschutz durch wenig Anreiz für Diebstahl
	( Ertappte Diebe werden i.d.R. aus Schule entlassen

	Ausleihe und Weitergabe von Lehrbüchern
	( Bücher werden i.d.R. an nachfolgende Schüler/innen weitergegeben
	( Bücherweitergabe nur falls noch sauber und nutzbar; sonst nicht zumutbar
	( Bezahlung der verschmutzten und bekritzelten Bücher

	Arbeits- und Sozialverhalten
	( In unserer Schule wird angemes-
senes Arbeits- und Sozialverhalten erwartet.
	( Angemessenes Verhalten ist Bedingung für Team-arbeit in Beruf, Ausbil-dung und in der Schule.
	( Gemäß § 49(2) SchG kann es positive bzw. negative Vermerke auf den Schülerzeug-nissen geben.


Besondere Regelungen und Informationen

I. Hinweise bei besonderen Anlässen

	Anlass
	Handlung
	Begründung

	Schulentlassung bei unentschul-digtem Schul-versäumnis
	Bei Volljährigen kann die Schulentlassung erfolgen, wenn innerhalb von 30 Tagen insgesamt 20 Unterrichtsstunden und mehr unentschuldigt versäumt wurden.
	Nach SchG §53 (4) gilt diese Regelung bei nicht mehr schulpflichtigen Schülern. Begründung: Erwachsenen wird der Unter-richt nicht aufgezwungen, nur angeboten.

	Unfälle
	Büro, (Klassen-)Lehrer, Schulleiter, Hausmeister im Ernst-/Notfall sofort informieren
	Rasche Information von Notdienst/ Unfallwagen und Eltern 

	Feuer-Alarm
	Sofort Fenster schließen, Klassenbuch mitnehmen, Raum schnell verlassen; Tür zuziehen (nicht abschließen), auf dem Schulhof mit Fach-/Klassenlehrer warten
	Sicherheit der Schüler/innen ist oberstes Gebot; Verhinderung der Ausbreitung des Feuers durch Schließen der Fenster und Türen; Sicherung von Dokumenten

	Fehlen einer Lehrerin/ eines Lehrers
	Der/Die Klassensprecher/in meldet das Feh-len eines Lehrers/einer Lehrerin 10 Minuten nach Unterrichtsbeginn im Sekretariat.
	Es muss für eine Vertretung gesorgt werden. Bitte vorher selbstständig auf den Vertretungsplan schauen.


II. Unterricht in den Fächern Sport und Religionslehre

Die Fächer Sport und Religionslehre sind reguläre Fächer mit jeweils besonderen Bedingungen.

  1. Teilnahme am / Befreiung vom Sportunterricht
Aktive Teilnahme ist die Voraussetzung für eine mindestens ausreichende Sportnote. Schüler, die 
nicht an mindestens 60% der erteilten Sportstunden teilgenommen haben, erhalten die Note ungenügend. Versäumte Stunden, die durch ärztliche Atteste, Behördengang etc. entschuldigt sind, werden zur Ermittlung der 60%-Quote nicht herangezogen, wenn der Schüler/ die Schülerin dem/der Sportlehrer/in innerhalb einer Woche die entsprechende Bescheinigung vorlegt.

Anträge auf Befreiung vom Sportunterricht genehmigt der Sportlehrer. Soll die Befreiung mehr 
als eine Woche und bis zu zwei Monaten dauern, ist ein ärztliches Attest erforderlich.

Über Befreiung von mehr als zwei Monaten entscheidet der Schulleiter aufgrund eines schulärzt-lichen Zeugnisses. Inwieweit für Schüler, die vorübergehend vom Sportunterricht freigestellt sind, Anwesenheitspflicht vorliegt, entscheidet der Sportlehrer.
  2. Teilnahme am / Befreiung vom Religionslehreunterricht 

Der Religionsunterricht ist ordentliches Lehrfach. Eine Befreiung vom Religionsunterricht ist nur möglich, wenn nach einem Gespräch mit der Religionslehrerin / dem Religionslehrer eine entspre-chende schriftliche Erklärung beim Schulleiter eingereicht wird. In diesem Falle ist der Ersatzunter-richt verpflichtend. Die Erziehungsberechtigten werden über die Befreiung informiert.

III. Volljährige Schüler der Handels-/ Höheren Handelsschule und Elterninformation

Mit dem Eintritt in die Volljährigkeit erlöschen zwar die Vertretungsrechte der Eltern. Dennoch bleibt die gemeinsame Verantwortung von Eltern und Schule für das Wohl des jungen Erwachsenen beste-hen. Die Schule geht deshalb davon aus, dass Auskünfte über volljährige Schüler an die Eltern gege-ben und diese über wichtige schulische Angelegenheiten oder Auffälligkeiten ihrer Tochter / ihres Sohns informiert werden dürfen. Das Einverständnis der Volljährigen wird unterstellt, es sei denn, es gibt dazu einen ausdrücklichen schriftlichen Widerspruch. Die Schule informiert die Eltern schriftlich über diesen Widerspruch des/der Volljährigen auf Auskunfterteilung. 

Die Schule möchte aber nicht nur Erwartungen an alle Beteiligten stellen, sondern will auch Ihre Hoffnung auf einen guten Abschluss erfüllen. Schüler/innen und Lehrer/innen arbeiten zusammen an diesem Ziel!

Zu den Klassenakten

Erklärung

Ich habe von der Haus- und Schulordnung des Berufskollegs Deutzer Freiheit der Stadt Köln Kenntnis genommen, besonders auch von den Konsequenzen bei Regelverletzungen. 

Das schließt auch die Hinweise bei besonderen Anlässen wie z. B. die mögliche Schulentlassung bei unentschuldigtem Schulversäumnis mit ein.

Köln, den   _______________

_____________________

________________________

Erziehungsberechtigte(r)
        

Schülerin/Schüler         

Zu den Klassenakten

Erklärung

Ich habe von der Haus- und Schulordnung des Berufskollegs Deutzer Freiheit der Stadt Köln Kenntnis genommen, besonders auch von den Konsequenzen bei Regelverletzungen. 

Das schließt auch die Hinweise bei besonderen Anlässen wie z. B. die mögliche Schulentlassung bei unentschuldigtem Schulversäumnis mit ein.

Köln, den   _______________

_____________________

________________________

Erziehungsberechtigte(r)
        

Schülerin/Schüler         
Ihre neue Schule: das Berufskolleg Deutzer Freiheit
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Haus- und Schulordnung am Berufskolleg Deutzer Freiheit
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